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Wichtige neue Entscheidung 

 
Melderecht: Melderegistereintrag zu Religionszugehörigkeit 
 
§ 3 Abs. 1 Nr. 11 BMG, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV 
 
Melderegister  
Berichtigung Religionszugehörigkeit  
Darlegungslast  
Kirchliche Selbstverwaltungshoheit 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 26.02.2026, Az. 5 C 25.1798 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Aufgrund der kirchlichen Selbstverwaltungshoheit obliegt es einem Betroffenen, im 

Rahmen eines Löschungsantrages an die Meldebehörde selbst Nachweise zu  

einer nach seinem Vortrag fälschlich gespeicherten Religionszugehörigkeit beizu- 

bringen. 

 

Hinweis: 

Der Antragsteller forderte die Löschung der Eintragung seiner Religionszugehörigkeit 

(„römisch-katholisch“) im Melderegister – neben der Löschung seiner Wohnsitz- 

anmeldung am Ort seiner Inhaftierung. Er behauptete gegenüber der Meldebehörde, 

er habe niemals einer Religion angehört. 
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Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) stellt dazu klar, dass die Rolle der 

Meldebehörde bei der Speicherung religiöser Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 Bun-

desmeldegesetz (BMG) beschränkt ist. Innerkirchliche Vorgänge sind gemäß 

Art. 140 Grundgesetz (GG) i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung 

(WRV) staatlicher Jurisdiktion weitgehend entzogen. Es ist daher Aufgabe des Klä-

gers, der Meldebehörde kirchliche Bestätigungen vorzulegen, aus denen hervorgeht, 

dass er der Religionsgemeinschaft entweder niemals angehört hat oder wirksam aus 

ihr ausgetreten ist. 

 

Die besondere rechtliche Stellung einiger Religionsgemeinschaften stellt Behörden 

wie Gerichte immer wieder vor erhebliche Herausforderungen, vgl. zuletzt zum Ar-

beitsrecht insbesondere EuGH, Urteil vom 17.03.2026, Az. C-258/24, juris sowie in 

Sachen „Egenberger“ bereits EuGH, Urteil vom 17.04.2018, Az. C-414/16, juris; 

BAG, Urteil vom 25.10.2018, Az. 8 AZR 501/14, NZA 2019, 455; BVerfG, Beschluss 

vom 29.09.2025, Az. 2 BvR 934/19, juris, das Verfahren ist noch vor dem BAG an-

hängig; siehe auch Thum, Datenschutzrecht für öffentlich-rechtlich organisierte Reli-

gions- und Weltanschauungsgemeinschaften – Antrag des Bundesrats auf Regelung 

im BDSG, ZD-Aktuell 2024, 01680. 

 

 

 

Thum 
Oberlandesanwältin 
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